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Universitätsstadt Tübingen Vorlage 284/2010 
Fachbereich Finanzen Datum 15.07.2010 
Berthold Rein, Telefon: 204-1220  
Gesch. Z.: 83/2  
 

 
 

Beschlussvorlage 
 
 
zur Behandlung im: Gemeinderat 
  
Vorberatung im: Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung 
  
Nachrichtlich Ortschaftsrat Unterjesingen zur Kenntnis 
 
Betreff: Konzession für die Strom- und Gasversorgung in der Universitätsstadt  

Tübingen 
  
Bezug: Vorlage 392/2009 
Anlagen: 4 Bezeichnung: Anlage 1 Synopse der Vertragsangebote; 

                    Anlagen 2 – 4 für Fraktionen: 
Anlage 2 Gutachtliche Stellungnahme gem. § 107 GemO zum Musterkon-

zessionsvertrag „Strom“ der EnBW Regional AG.; 
Anlage 3 Gutachtliche Stellungnahme gem. § 107 GemO zum Musterkon-

zessionsvertrag „Gas“ der EnBW GAS GmbH; 
Anlage 4 Gutachtliche Stellungnahme gem. § 107 GemO zum Angebot 

der swt. 
  
 
Beschlussantrag:  
 
1. Der Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb 

von Leitungen für die Strom- und Gasversorgung im gesamten Stadtgebiet der Universitäts-
stadt Tübingen wird entsprechend dem vorliegenden Angebot mit den Stadtwerken Tübin-
gen GmbH (swt) abgeschlossen. 

 
2. Der Konzessionsvertrag vom 02.12.2005 über die Stromversorgung im Stadtteil Unterjesin-

gen zwischen den swt und der Universitätsstadt Tübingen wird vorzeitig zum 02.12.2011 
aufgehoben. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen  Jahr: 2010  Folgej.: 
Investitionskosten: € € € 
bei HHStelle veranschlagt: 1.8300.2200.000 4.200.000 € 4.100.000 € 
Aufwand / Ertrag jährlich € ab:  
 
 
Ziel: Abschluss eines neuen Konzessionsvertrags und Sicherung der Konzessionsabgabe. 
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Begründung:  
 
1. Anlass / Problemstellung 

Der Konzessionsvertrag mit den swt für das Strom- und Gasversorgungsnetz der Universitätsstadt Tü-
bingen (ohne Stadtteil Unterjesingen) läuft zum 31.12.2011 aus. Die Verwaltung hat den Ablauf des 
Konzessionsvertrags gemäß § 46 Abs. 3 Satz 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) am 26.11.2009 frist-
gerecht im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Daraufhin haben neben den swt auch die 
EnBW Regional AG für die Stromversorgung und die EnBW GAS GmbH für die Gasversorgung ein An-
gebot abgegeben. 

2. Sachstand 

Das Verfahren zur Vergabe einer Konzession für die Strom- und Gasversorgung ergibt sich aus § 46 
EnWG. Die Bekanntgabe des Auslaufens eines Konzessionsvertrages ist keine Ausschreibung im Sinne 
des nationalen oder europäischen Vergaberechts. Die Stadt hat bei Auswahl eines Angebots jedoch 
darauf zu achten, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz und das Transparenzgebot nach dem EU-
Recht beachtet werden. Im Bezug auf die Auswahlentscheidung der Stadt gibt es keine energierechtli-
chen Bestimmungen. Nach § 107 der Gemeindeordnung Baden- Württemberg (GemO) darf die Stadt 
einen Konzessionsvertrag nur abschließen, wenn die Erfüllung der kommunalen Aufgaben nicht ge-
fährdet wird und die berechtigten Interessen der Stadt und ihrer Einwohnerinnen und Einwohner ge-
wahrt bleiben. Dazu soll dem Gemeinderat vor der Beschlussfassung das Gutachten eines unabhängi-
gen Sachverständigen vorgelegt werden. Der Beschluss zum Abschluss des Konzessionsvertrags ist 
gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde vorlagepflichtig. 

Die Agenda zur Durchführung des Auswahlverfahrens sieht vor, dass den Bewerbern im Herbst die 
Möglichkeit geboten werden soll, sich und ihre Angebote im Gemeinderat vorzustellen. Der Gemeinde-
rat könnte sich so informieren und Fragen zu stellen.  

Die Verwaltung hat die eingegangen Angebote geprüft und in einer Synopse (Anlage 1) gegenüberge-
stellt. Die Angebote weichen inhaltlich in wenigen Punkten von einander ab und entsprechen in we-
sentlichen Zügen dem von der EnBW, dem Städtetag und dem Gemeindetag Baden-Württemberg er-
stellten Musterkonzessionsvertrag. Die swt haben aber im Angebotsvertrag die sich bietenden Gestal-
tungsfreiräume zu Gunsten der Stadt ausgenützt. Die aus Sicht der Verwaltung wesentlichen Unter-
schiede zwischen den angebotenen Verträgen ergeben sich aus der beigefügten Synopse (Anlage 1). 
Die Synopse enthält das Vertragsangebot der EnBW Regional AG zur Stromversorgung. Das Angebot 
der EnBW GAS GmbH für die Gasversorgung entspricht dem Angebot der EnBW Regional AG zur 
Stromversorgung. Deshalb wurde auf eine weitere Synopse mit diesem Angebot verzichtet.  

Für die Musterverträge Strom- bzw. Gasversorgung liegen gutachtliche Stellungnahmen gem. § 107 
GemO der Firma WIBERA vor. Die swt haben für ihr Angebot eine gutachtliche Stellungnahme der 
Firma Rödl & Partner GbR, Wirtschaftsprüfer, Nürnberg vorgelegt. Die Gutachten sind als Anlagen 2 
bis 4 beigefügt.  

Aus Sicht der Verwaltung ist das Angebot der swt für die Stadt günstiger und bietet mehrere Vorteile, 
vor allem in den Bereichen der Kostenübernahme und Zusammenarbeit mit der Stadt sowie bei der 
Übernahme der Verteilungsanlagen durch die Stadt. Ein weiterer Vorteil ist, dass die swt einen einheit-
lichen Konzessionsvertrag für die Strom- und Gasversorgung angeboten haben, so gibt es im Gegen-
satz zu den Angeboten des EnBW Konzerns auch nur einen Vertragspartner. Die swt sind eine 100% 
Tochter der Stadt. Sie werden den in vielen Bereichen vorhanden Entscheidungsspielraum im Zweifel 
zu Gunsten der Stadt nutzen. Außerdem kann die Stadt in wesentlichen Angelegenheiten auf die Ent-
scheidungen der swt im Bereich der Energieversorgung als Alleingesellschafterin Einfluss nehmen. 
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Die Stadt hat am 02.12.2005 mit den swt einen Konzessionsvertrag über die Stromversorgung im 
Stadtteil Unterjesingen abgeschlossen. Der jetzt abzuschließende neue Konzessionsvertrag für die 
Strom- und Gasversorgung mit den swt soll für das gesamte Stadtgebiet gelten. Der oben genannte 
Konzessionsvertrag Strom für den Stadtteil Unterjesingen wird vorzeitig zum 02.12.2011 aufgehoben. 

3. Lösungsvarianten 

3.1 Die Bewerber stellen sich und ihre Angebote im Herbst im Gemeinderat vor. Die Entschei-
dung über den Abschluss eines Konzessionsvertrags wird erst nach dieser Vorstellung getrof-
fen. 

3.2 Es werden Konzessionsverträge mit der EnBW Regional AG für die Stromversorgung bzw. 
mit der EnBW GAS GmbH für die Gasversorgung abgeschlossen. 

3.3 Der Konzessionsvertrag Strom für den Stadtteil Unterjesingen wird nicht vorzeitig aufgeho-
ben. Es gibt auch weiterhin zwei Konzessionsverträge. 

4. Vorschlag der Verwaltung 

Die Verwaltung schlägt vor den Konzessionsvertrag mit den swt abzuschließen. Auf eine Bewerbervor-
stellung kann verzichtet werden. In der Vorstellung sind keine Nachbesserungen der Angebote mög-
lich, deshalb kann sie aus Sicht der Verwaltung zu keiner anderen Entscheidung führen. 

Es ist sinnvoll den bestehenden Konzessionsvertrag Strom für den Stadtteil Unterjesingen vorzeitig 
aufzuheben und für das gesamte Stadtgebiet einen einheitlichen Konzessionsvertrag abzuschließen. 

Es wird vorgeschlagen entsprechend den Beschlussanträgen zu entscheiden. 

5. Finanzielle Auswirkungen 



-  4  - 

vorl284.doc 

Mit der Vergabe der Konzession wird die Konzessionsabgabe in der maximal zulässigen Höhe für die 
nächsten 20 Jahre gesichert. Die Konzessionsabgabe hat eine große Bedeutung für den städtischen 
Haushalt, wie man aus der Grafik ersehen kann. In der fünfjährigen Finanzplanung 2010 bis  2014 
wird mit ähnlich hohen Einnahmen gerechnet. 

6. Anlagen 

Anlage 1: Synopse der Vertragsangebote 

Anlage 2: Gutachtliche Stellungnahme gem. § 107 GemO zum Musterkonzessionsvertrag „Strom“ 
der EnBW Regional AG. 

Anlage 3: Gutachtliche Stellungnahme gem. § 107 GemO zum Musterkonzessionsvertrag „Gas“ 
der EnBW GAS GmbH. 

Anlage 4: Gutachtliche Stellungnahme gem. § 107 GemO zum Angebot der swt. 

Die Anlage 1 erhält jedes Mitglied im Gemeinderat;  

auf eine Verteilung der Anlagen 2 – 4 an alle Mitglieder des Gemeinderats wird aufgrund des men-
genmäßigen Umfangs der Anlagen verzichtet. Jede Fraktion im Gemeinderat erhält je eine Ausferti-
gung der Gutachten (Anlagen 2 bis 4). Die gutachtlichen Stellungnahmen können jedoch von allen 
Mitgliedern des Gemeinderats unter der Adresse Silvia.Wagner@tuebingen.de per Mail angefordert 
werden.










































































